
• Gewaltschutz innerhalb der 

Einrichtungsstruktur verankern  

 

• Recht auf Hilfe und Unterstützung wirksam 

umsetzen 

 

• Verhalten nach Gewalttaten oder sexuellen 

Übergriffen standardisieren 

 

• Rahmenbedingungen verbessern 

 

• Recht auf menschenwürdige Unterbringung 

und Schutz vor Gewalt gewährleisten 

Empfehlungen des 

Paritätischen 

Gesamtverbandes  

01.03.2016 



 

 

 

 

I. Gewaltschutz 

innerhalb der 

Einrichtungsstruktur 

verankern 

 

• Einrichtungsleistung und Mitarbeiter 

sensibilisieren 
 

• Klares Bekenntnis gegen Gewalt 
 

• Problembewusstsein schärfen und 

Gewaltprävention fördern 
 

• Feste Ansprechpartner/-innen 
 

• Unabhängige Beschwerdestelle 
 

• Einhaltung der Vorgaben und Empfehlungen 
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II. Recht auf Hilfe 

und Unterstützung 

wirksam umsetzen 

 

 

 

 

• Information über Rechte und Hilfsangebote 
 

• Sprachbarrieren überwinden 
 

• Dauerhafte Beratung und Begleitung 
 

• Einbindung von Kooperationspartnern 
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III. Verhalten nach 

Gewalttaten oder 

sexuellen 

Übergriffen 

standardisieren 

 

 

 

• Ablaufplan einhalten 

 

• Gefährdungslage vorläufig einschätzen 
 

• Geltendmachung der Rechte 
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IV. Rahmenbedingungen 

verbessern 

 

 

 

• Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre 

garantieren 
 

• Aufenthalt in Erstaufnahmeeinrichtungen und 

Gemeinschaftsunterkünften zeitlich begrenzen 
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 V. Recht auf 

menschenwürdige 

Unterbringung und Schutz 

vor Gewalt gewährleisten 

 

 

• Menschenwürdige Unterbringung 

 

• Wirksamer Schutz 

 

• Ausgestaltung des Schutzes muss 

Mindestanforderungen entsprechen 

 

• Berücksichtigung von Gewaltschutzkonzepten 
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